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Bekanntmachung 
 

Bestimmung des Wahltages der Wahl des Integrationsgremiums 
der Stadt Wuppertal  

 
Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wuppertal vom 18.11.2019 wird gemäß § 27 Absatz 12 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein‐Westfalen (GO NRW) in der Fassung der   
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), als Integrationsgremium in der Stadt     
Wuppertal ein Integrationsausschuss gebildet.  
 
Der Integrationsausschuss wird aus 15 direkt gewählten Vertreter*innen der Migrations-
bevölkerung und 10 vom Rat der Stadt bestellten Mitgliedern bestehen. 
 
Nach § 27 Absatz 2 Satz 3 GO NRW findet die Wahl des Integrationsausschusses am 
 

13. September 2020 
 
am Tag der Kommunalwahlen statt. 
 
 
Wuppertal, den 20. Dezember 2019 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
 
Dr. Slawig 
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Bekanntmachung 
 

Wahl des Integrationsausschusses der Stadt Wuppertal  
am 13. September 2020 

 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

 
Gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO-NRW) 
sowie der Hauptsatzung der Stadt Wuppertal werden für die Dauer der Wahlperiode des 
Rates 15 Mitglieder als Vertreter*innen der Migrationsbevölkerung in den Integrationsaus-
schuss der Stadt Wuppertal direkt gewählte.     
 
Ich fordere hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Integrationsaus-
schuss für die Stadt Wuppertal auf. Auf die Bestimmungen in § 27 GO NRW und den §§ 2, 5 
und 9 bis 13, 24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 und 48 des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) 
sowie den entsprechend anwendbaren Regelungen der Kommunalwahlordnung NRW 
(KWahlO), in der jeweils gültigen Fassung, weise ich hin. Insbesondere bitte ich die Wahlord-
nung für die Wahl des Integrationsgremiums der Stadt Wuppertal zu beachten.  
 

I. Wahlberechtigt ist, wer  
 
1) nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

2) eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

3) die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

4) die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeits-

gesetzes erworben hat. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 

1) 16 Jahre alt sein, 

2) sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

3) mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Stadt Wuppertal ihre 

Hauptwohnung haben.  

 

Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 

hat. Wahlberechtigte, die nicht in dem Wählerverzeichnis eingetragen sind, sowie Wahl-

berechtigte Personen nach Absatz I. Nr. 3) und 4), können sich bis zum zwölften Tag 

(01.09.2020)  vor der Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Sie haben den 

Nachweis über ihre Wahlberechtigung zu führen. 

 
II. Nicht wahlberechtigt sind Ausländer 

1) auf die das Aufenthaltsgesetz nach § 1 Absatz 2, Nummer 2 und 3 keine Anwendung  
findet oder  

2) die Asylbewerber sind. 
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III. Wählbar sind alle Wahlberechtigte sowie alle anderen Bürger*innen der Stadt Wuppertal, 
soweit sie 

1) am Wahltag 18 Jahre alt sind und 
2) mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der Stadt Wuppertal ihre Hauptwoh-

nung haben. 
3) Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruch in der Bundesrepublik 

Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt. 

 
IV. Wahlvorschläge   

 
1) Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten oder Bürger*innen (Lis-

tenwahlvorschläge) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürger*innen (Einzel-
bewerber) eingereicht werden.  

2) Ist die Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-
riode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung vertreten, so kann sie 
Wahlvorschläge nur einreichen, wenn diese von 20 Wahlberechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind (Unterstützungsunterschriften); dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerber(n)*innen, es sei denn, dass sie in der zu wählen-
den Vertretung einen Sitz auf Grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Ein-
zelbewerber*in benannt waren, und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeich-
net ist.  

3) Als Wahlbewerber kann jede/r Wahlberechtigte sowie jede/r Bürger*in der Stadt 
Wuppertal benannt werden, sofern er/sie seine/ihre Zustimmung schriftlich erteilt 
hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 

4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzelbewerber können Stellvertreter  
benannt werden. 

5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihenfolge der Stellvertretung in ent-
sprechender Anwendung des § 45 Absatz 1 des KWahlG, so dass an die Stelle des/der 
verhinderten gewählten Bewerber(s)*in der/die für ihn/sie auf der Liste aufgestellte 
Ersatzbewerber*in tritt, falls ein/e solche/r nicht benannt ist bzw. diese/r auch ver-
hindert ist, der/die Listennächste tritt. In Wahlvorschlägen von Einzelbewer-
ber(n)*innen kann ein/e Stellvertreter*in benannt werden, welche/r den/die Bewer-
ber*in im Falle seiner/ihrer Wahl vertreten und im Falle seines/ihres Ausscheidens 
ersetzen kann.  

6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichen-
den Gruppe unterzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand besitzt und die Benennung und 
Aufstellung der Bewerber nach demokratischen Grundsätzen erfolgt ist. Eine Ausfer-
tigung der Niederschrift über die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber*innen 
ist dem Wahlvorschlag beizufügen. 

7) Der Wahlvorschlag muss Vor‐ und Familiennamen, die Staatsangehörigkeit(en), das 
Geburtsdatum und den Geburtsort, den Beruf oder Stand und die Anschrift der 
Hauptwohnung, E-Mail-Adresse oder Postfach (Hauptwohnung) der Wahlbewerber 
enthalten. Sofern Stellvertreter benannt werden, so sind diese ebenfalls mit den An-
gaben nach Satz 1 aufzuführen.  
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8) Jeder Wahlvorschlag muss als “Listenwahlvorschlag" oder als “Einzelbewerber*in" 
gekennzeichnet und mit einer Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt 
diese, tritt ersatzweise der Name des/der ersten Bewerber(s)*in an die Stelle der 
Wahlvorschlagsbezeichnung.  

9) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson bezeichnet sein. 

10) Für die Wahlvorschläge sind Formblätter zu verwenden, die der/die Wahlleiter*in be-
reithält. 

11) Ein gemeinsamer Wahlvorschlag mehrerer Wählergruppen muss von den für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wählergruppen unterzeichnet 
sein und soll anschließend von allen Trägern des Wahlvorschlags gemeinsam einge-
reicht werden. Jeder Träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags soll eine Vertrau-
ensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson benennen. Die Zurücknahme 
oder Änderung eines gemeinsamen Wahlvorschlags setzt eine gemeinsame schriftli-
che Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson al-
ler Wahlvorschlagsträger voraus. Erklären die Vertrauensperson und die stellvertre-
tende Vertrauensperson nur eines der beteiligten Träger vor der Entscheidung über 
die Zulassung die Rücknahme des Wahlvorschlags, bleibt dieser als Wahlvorschlag 
der übrigen Träger oder des anderen Trägers erhalten. 

12) Für  die  Wahlvorschläge  und die Unterstützungsunterschriften sind  die  Formblätter  
zu  verwenden, die der Wahlleiter (Wahlbehörde) bereithält. Der Wahlvorschlag ist in 
Block- oder Maschinenschrift in lateinischen Buchstaben abzufassen. 

 
Wahlvorschläge sind bis zum 16. Juli 2020, 18.00 Uhr (59. Tag vor der Wahl), in der Dienst-
stelle des Wahlleiters der Stadt Wuppertal, Ressort 101.31 (Wahlbehörde), Rathaus, Johan-
nes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Zimmer C-206 einzureichen.  
 
Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge so rechtzeitig einzureichen, dass mögliche Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch vorher beseitigt werden können.  
 
Der Wahlleiter prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlausschuss zur Entscheidung 
vor. Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 47. Tage vor der Wahl über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Für die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gilt § 18 Abs. 3 S. 2 des 
KWahlG. 
 
Die zugelassenen Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter mit den in Absatz IV. Nr. 7)       
genannten Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt, bekannt gemacht.  
 
Wuppertal, den  20. Dezember 2019 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
 
Dr. Slawig 

Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 5 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 6 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 7 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 8 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 9 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 10 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 11 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 12 von 26



Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 13 von 26



Herausgeber 

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung 

Rechtsamt 

Rathaus 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Telefon   0202 563 6450 

E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 
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Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO erhältlich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO 

Der Stadtbote 
Nr. 1/2020 Seite 26 von 26




